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Maßnahmen
 Zum Beispiel:

• Durch die unbürokratische Vergabe von zinslosen Darlehen erhalten 
Schülerinnen und Schüler kurzfristig finanzielle Hilfen, um z. B. an Klas-
senfahrten teilnehmen zu können. Unabhängig davon, aus welcher so-
zialen und kulturellen Umgebung Schülerinnen und Schüler kommen, 
sollen sie dabei unterstützt werden, sich in das Schulleben zu integrieren 
und auch an außergewöhnlichen Projekten teilzunehmen.

• Die Einrichtung der Schulbibliothek wurde und wird  mit Mitteln des För-
dervereins mitgetragen. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass aktuel-
le und für den Unterricht geeignete Lehrbücher vorhanden sind.

• Finanzierung  teambildender und präventiver Projekte in Zusammenar-
beit mit der Jugendhilfe Bottrop e. V.

• Im Bedarfsfall wird die Anschaffung  notwendiger Lehr- und Lernmittel für 
die  verschiedenen Abteilungen unterstützt.

• Im Rahmen der Jahresabschlussfeier für alle Absolventinnen und Absol-
venten organisiert der Förderverein in Zusammenarbeit mit dem gastro-
nomischen Team der Schule einen Sektempfang, um den Schülerinnen 
und Schülern mit ihren Angehörigen sowie auch dem Kollegium und den 
geladenen Gästen in einem angemessenen,  feierlichen Rahmen eine 
besondere Wertschätzung für die Leistungen des vergangenen Schul-
jahres entgegenzubringen.

Bezug zum Referenzrahmen 
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3.7
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Zielsetzung
Der Förderverein des Berufskol-
legs der Stadt Bottrop e.V. wurde am 
28.11.1994 gegründet, um die schuli-
sche Arbeit zu stärken und das kultu-
relle Leben zu fördern. Damit wird die 
Vielfalt und Unterschiedlichkeit unse-
rer Schülerinnen und Schüler geachtet 
und unterstützt.

Gleichzeitig wird an ein Zusammen-
wirken mit kommunalen Vertretern und 
der regionalen Wirtschaft gedacht, da-
mit der Jugend eine Perspektive für die 
Zeit nach der Schule gegeben werden 
kann. Hierzu ist eine Zusammenarbeit 
mit Industrie-, Handels-, und Dienst-
leistungsunternehmen erforderlich, auf 
deren Hilfe und Unterstützung wir an-
gewiesen sind. 

Mithilfe der Schulrechtsberatung kön-
nen für den Konfliktfall Lösungen ge-
schaffen und kann auf Maßnahmen 
hingewirkt werden, die der Vermei-
dung langwieriger Gerichtsverfahren 
dienen.

Einbindung in die Leitsätze des  
Berufskollegs der Stadt Bottrop
Der Förderverein des Berufskollegs der Stadt Bottrop e.V. fördert die 
gleichberechtigte Einbindung aller Schülerinnen und Schüler in das Schul-
geschehen. Hierzu gehört insbesondere die Ermöglichung der Teilhabe an 
kulturellen und sozialen Projekten und Veranstaltungen, wie z.B. Exkursio-
nen und Klassenfahrten durch die finanzielle Unterstützung sozial schwa-
cher Schülerinnen und Schüler.

Das Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen legt grundlegend fest, 
unter welchen Bedingungen, mit welchen Rechten und Pflichten und mit 
welchen Zielen in Schulen in Nordrhein-Westfalen gelehrt und gelernt wird. 
Die Schulrechtsberatung dient daher der Schaffung von Rechtssicherheit 
für Schülerinnen und Schüler, das Kollegium und die Schulleitung. 
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• Der Förderverein ist auf  Spenden und Unterstützung angewiesen. Für 
die Mitgliedschaft im Förderverein wird daher zu Beginn eines jeden 
Schuljahres im Kollegium und in allen Klassen geworben. Außerdem wird 
der Kontakt zu Unterstützern und Sponsoren regelmäßig gepflegt und 
ausgeweitet.

Dokumentation
• Spendenquittungen 
• Protokolle der Hauptversammlun-

gen
• Homepage des Berufskollegs der 

Stadt Bottrop
• Schriftliche Fixierung für den Ablauf 

des Verfahrens für „Erzieherische 
Einwirkungen und Ordnungsmaß-
nahmen“ unter Berücksichtigung 
der jeweils aktuellen rechtlichen 
Lage im Informationssystem TIM

Einbindung in die Organisa-
tionsstruktur des Berufskol-
legs der Stadt Bottrop
Die Förderung schulischer Projekte 
sowie die Unterstützung sozial schwa-
cher Schülerinnen und Schüler z. 
B. durch die Vergabe von zinslosen 
Darlehen ist eine abteilungsübergrei-
fende Aufgabe, die von einem Team 
aus Schulleitung, Kollegium und auch 
ehemaligen Kolleginnen und Kollegen 
bewältigt wird. Dies hat die Organisa-
tion und Zugehörigkeit im Förderverein 
stark geprägt. Auf diese Weise wird 
außerdem eine schulübergreifende 
Vernetzung mit Industrie-, Handels-, 
und Dienstleistungsunternehmen er-
möglicht.

Bei der Schulrechtsberatung wird die 
Schulleitung von einer Kollegin unter-
stützt, die vor Eintritt in den Schul-
dienst als Volljuristin tätig war.
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